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§ 26 StPO Zusammenhang

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Das Ermittlungsverfahren ist von derselben Staatsanwaltschaft gemeinsam zu fihren, wenn ein Beschuldigter
der Begehung mehrerer strafbarer Handlungen verdachtig ist oder mehrere Personen an derselben strafbaren
Handlung beteiligt sind (8 12 StGB). Gleiches gilt, wenn mehrere Personen der Begehung strafbarer Handlungen
verdachtig sind, die sonst in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen.

2. (2)Bei der Bestimmung der Zustandigkeit nach Abs. 1 sind besondere Vorschriften anderer Gesetze zu beachten.
Des Weiteren zieht die Staatsanwaltschaft, die fur das Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat zustandig ist, fur
die im Hauptverfahren ein Gericht héherer Ordnung zustandig ware (8 37 Abs. 2), das Verfahren wegen anderer
Straftaten an sich; im Ubrigen entscheidet die Zustandigkeit fiir den unmittelbaren Tater, wenn jedoch keiner
dieser Falle vorliegt, das Zuvorkommen. Im Fall eines vorlaufigen Rucktritts von der Verfolgung ist Abs. 1 nicht
anzuwenden.

3. (3)Im Verhaltnis zur WKStA ist ein Zusammenhang nach den vorstehenden Bestimmungen nicht anzunehmen,
wenn das Verfahren wegen der Straftaten, die eine Zustandigkeit der WKStA begriinden wiirde, im Hinblick auf
die Dauer und den Umfang der Ermittlungen oder das Gewicht der Straftat von untergeordneter Bedeutung ist.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/37
file:///

	§ 26 StPO Zusammenhang
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


